
Tätigkeitsbeschreibung Stand: 29. Oktober 2013 

Einsatzstelle des BFD: 
ISBK Hansestadt Rostock-Amt für Schule 
und Sport 
Schillingallee 71 
18057 Rostock 

Einsatzort: Schulzentrum „Paul-Friedrich-Scheel“ 

 Empfang der Schüler vom am Auto des Fahrdienstes und eigenständiges Begleiten in die Klasse, 
während das Fachpersonal bereits anwesende Schüler beaufsichtigt bzw. fördert

 Unterstützung bei der Bewältigung von Unterrichtswegen zum Sport- und Schwimmunterricht in der 
Neptunschwimmhalle

 Teilnahme an Klassenfahrten, Wandertagen und Exkursionen zur Unterstützung des Klassenleiters 
bzw. Fachpersonals

 Eigenständiges Begleiten von Schülern innerhalb des Schulhauses zu verschiedenen Fachräumen 
oder auf den Schulhof

 Unterstützung bei der Umsetzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht beim „Lernen am anderen Ort“, 
aber auch während der Phasen zwischen den Unterrichtsstunden (Pausen und Hofpausen)

 Nach Anleitung durch das Fachpersonal Pflege von Schülern (auch eigenständig in Sanitärräumen 
mit Blick auf die Wahrung der Intimsphäre von Schülern); Hilfestellung bei der sanitären 
Versorgung

 absolute Voraussetzung: Hepatitis-Impfung – Die Schulleitung ist hier verantwortlich für die Kontrolle 
der Impfausweise bei Dienstbeginn

 ohne Hepatitis B-Impfung darf diese Tätigkeit nicht ausgeübt werden!

 Hilfestellung bzw. Übernahme von Handlungsschritten beim An- und Ausziehen von Schülern im 
Tagesablauf (zum Beispiel vor und nach dem Sportunterricht bzw. Schwimmunterricht, vor und nach 
den Hofpausen, vor und nach Unterrichtsbeginn) nach gründlicher Einweisung durch das 
Fachpersonal

 Schieben von Rollstühlen sowie Hilfestellung beim Händeln von Rollstühlen sowie beim Umsetzen
(Heben/Tragen von Schülern)

 Unterstützung von Pädagogen in schwierigen Erziehungssituationen bzw. bei der Förderung von 
Schülern im Klassenunterricht

 Einzelbetreuung (1:1 Betreuung) im Wasser (Schwimmunterricht), bei der Wassergewöhnung bzw. 
beim Anfängerschwimmer im Schwimmunterricht unter direkter Anleitung eines sich im Wasser 
befindlichen Pädagogen, welcher als Rettungsschwimmer ausgebildet ist

 absolute Voraussetzung: Die Freiwilligen müssen über einen gültigen Abschluss / Ausbildung als 
Rettungsschwimmer (Rettungsschwimmerabzeichen) verfügen. Ansonsten darf diese Tätigkeit nicht 
ausgeübt werden!

 Hilfestellung bei der Esseneinnahme und Anleitung sowie Handführung bei der Nahrungsaufnahme 
bzw. Geben von Nahrung (füttern)

 Übergabe der Schüler an den Schülertransport nach Unterrichtsschluss an den Fahrdienst am Auto



 Führen eines Kraftfahrzeuges (Transport von Kindern) nach gründlicher Einweisung und 
Belehrung zu schulischen Veranstaltungen außer Haus.

 Einsatz als Rettungsschwimmer

absolute Voraussetzung: Die Freiwilligen müssen über einen gültigen Abschluss /

Ausbildung als Rettungsschwimmer (Rettungsschwimmerabzeichen) verfügen. Ansonsten 
darf diese Tätigkeit nicht ausgeübt werden!


